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«Die Berufslehre muss
aufgewertet werden»

Der oben erwähnte Artikel schlägt
Lösungen vor, wie man die Berufs-
lehre attraktiver gestalten kann, damit
es für weniger begabte Gymi-Kandi-
daten valable Alternativen gibt (NZZ
9. 11. 23). Der oft oktroyierte Gymi-
Zwang, verbunden mit Nachhilfestun-
den, führt, wenn elterliche Träume nicht
in Erfüllung gehen, häufig zu verletztem
Selbstwertgefühl der Betroffenen.

Dass in diesem Zusammenhang eine
Berufslehre, verbunden mit der Berufs-
mittelschule (BMS), keine Erwähnung
findet, ist eine bedauerliche Unter-
lassung. Der Bildungsgang über die BMS
ist eine ausgezeichnete Alternative.

Eine Berufskarriere auf diesem Weg
ist vergleichbar mit der Matura und hat
zusätzlich den Vorteil, einen Berufs-
abschluss, einschliesslich praktischer
Lebenserfahrung im Rucksack, mitzu-
bringen. Darnach, älter und reifer, steht
jedem die Tür für den Besuch einer
höheren Fachschule offen.

Es gibt auch die Möglichkeit eines
psychoanalytischen Tests, anlässlich des-
sen die Fähigkeiten eines Jugendlichen
auf Herz und Nieren geprüft werden.
Dieser Weg lässt zuverlässig Stärken
und Schwächen erkennen und ist eine
wertvolle Vorabklärung der Veranlagun-
gen eines Menschen. Er vermittelt Halt
und Zuversicht.

Dieser Test deckt auch Erkenntnisse
auf, die die Testperson im Unterbewusst-
sein kennt, der Psychologe braucht diese
nur wachzurütteln. Das Resultat ist für
Eltern und Jugendliche ein wertvoller
Baustein für die Zukunft derjenigen, die
nun ihre Kindheit verlassen und ins Be-
rufsleben einsteigen werden.

Hans R. Leutwyler, Männedorf

Freiwillige Dienste
für die Landeskirchen

Eine noch unveröffentlichte Studie der
Universität Zürich spricht von einem
massiven Bedeutungsverlust der Lan-
deskirchen. Zeno Geisseler folgert dar-
aus, dass der Kanton ernsthaft über die
Zahlungen (50 Millionen Franken pro
Jahr) an die Landeskirchen nachdenken
soll («Lasst die Kirche im Dorf, aber
gebt ihr weniger Geld», NZZ 2. 11. 23).

Eine Studie beruht auf Daten und
muss alles nicht Messbare ausser acht
lassen. Wir kennen eine stattliche An-
zahl von Frauen und Männern (alle-
samt Mitglieder einer der drei Landes-
kirchen), die Hunderte von Stunden in
der Begleitung und Beratung von Ein-
zelpersonen und Familien einsetzen.

Sie tun dies «einfach so», basierend
auf der christlich geprägten Überzeu-

gung, dass «frei nur ist, wer seine Frei-
heit gebraucht, und dass die Stärke des
Volkes sich misst am Wohl der Schwa-
chen» (Auszug aus der Präambel der
Bundesverfassung).

Für diese Frauen und Männer ist eine
der Landeskirchen ihr unersetzlicher spi-
ritueller Rückhalt. Sie tun diesen Dienst
unbemerkt im Hintergrund – ohne Stun-
den aufzuschreiben, deren Zahl in einer
Untersuchung verwertbar wäre.

Der Staat hat alles Interesse daran,
dass solche unbezahlten Dienste auch
in Zukunft geleistet werden. Trotz dem
allgemeinen Bedeutungsverlust der Kir-
chen sind die 50 Millionen Franken ein
wichtiges Signal.

Die Zürcher Regierung bringt damit
zum Ausdruck, dass freiwillige Dienste
von Mitgliedern der Landeskirchen
von gesamtgesellschaftlicher Bedeu-
tung sind. Zudem ist ihr bewusst, dass
die Landeskirchen den Fortbestand von
ethischen Werten fördern, die für die
demokratische Ordnung unseres Lan-
des von grundlegender Bedeutung sind.
Cornelia und Andreas Kranich Schneiter,

Hittnau

Terrorbekämpfung
im Shifa-Spital

Es liegt eigentlich in der Hand der
Hamas, die katastrophale humanitäre
Situation rund um Gazas Shifa-Spital
zu beenden («Israel hat nur schlechte
Optionen», NZZ 14. 11. 23). Gemäss
Hamas handelt es sich ja beim Shifa-
Spital um ein ganz normales Kranken-
haus, ohne Untertunnelungen, ohne
Kommandoposten, Waffenarsenale und
israelische Geiseln.

Es ist deshalb schwer verständlich,
weshalb sich die Hamas vehement,
offensichtlich mit Waffengewalt, da-
gegen wehrt, dass die Israeli, oder zu-
mindest eine internationale Organisa-
tion wie z. B. das IKRK, freien, gewalt-
losen Zugang zu diesem ganz norma-
len Spital erhalten, um sich selbst davon
zu überzeugen, dass es keinerlei Unter-
tunnelungen usw. gibt.

Die Hamas scheint es vielmehr vor-
zuziehen, Spitalpatienten zu opfern,
wenn nicht zu ihrem eigenen Schutz, wie
die Israeli behaupten, dann zumindest
zu Propagandazwecken.

André Sauter, Bottmingen

«Die EU ist keine
weltpolitische Macht»

Seit Jahren bemängelt man die Unfähig-
keit der Europäischen Union zu politi-
scher Integration. Nicht nur, aber be-
sonders in der Weltpolitik macht sich
dieses Manko peinlich bemerkbar
(NZZ 13. 11. 23).

Der Anspruch und die Wirklichkeit
klaffen weit auseinander. Dabei hat Karl
W. Deutsch, ein Politologe der Harvard
University, bereits 1976 eine brillante
Analyse des zugrunde liegenden Pro-

blems in seinem Buch «Die Schweiz als
paradigmatischer Fall politischer Inte-
gration» geliefert.

Die Schweiz verfügt über Jahrhun-
derte von Erfahrung mit der Integration
ihrer kulturell unterschiedlichen Kan-
tone. Ihr Vorgehen zeigt nach Deutsch,
dass zur Stabilität einer Gemeinschaft
insbesondere die «positive Kovarianz
der Werte» gehört, heute einfach als
Win-win-Situation bezeichnet.

In der geschichtlichen Entwicklung
kommen die Institutionen meist später
als die eigentliche Annäherung der Teile.
Und genau hier ist der Grund für das
integrative Versagen der EU zu suchen
– sie zäumt das Pferd beim Schwanz auf.

Zuerst werden die Institutionen ins
Leben gerufen, ohne dass gemeinsame
Interessen in ausreichendem Masse vor-
handen wären. Dies im Unterschied zur
Schweiz, wo die Kantone hohe gemein-
schaftliche Interessen hatten, lange be-
vor der Bundesstaat ausgerufen wurde.

Institutionen sind lediglich dann
wirksam, wenn sie nur noch ein for-
meller Ausdruck der aus der Interes-
sengemeinschaft bereits vollzogenen
Integration sind.

Nach dem Krieg 1945 war auch in
Europa die «positive Kovarianz der
Werte» vorhanden, alle wollten Frieden
und Wohlstand, und gemeinsame Feinde
gab es ebenfalls. Heute empfindet man
die EU aber als ein Vertragswerk von
Brüsseler Juristen mit undurchschau-
baren gesetzlichen Normen. Das Ge-
fühl einer «erlebten Interessengemein-
schaft» kann man kaum sehen.

Emil Kowalski, Rieden bei Baden

Neues Biedermeier
der Konzertsäle

Christian Wildhagen bedauert in sei-
nem Leitartikel ein neues Biedermeier
in den Konzertsälen («Der Kultur droht
ein neues Biedermeier», NZZ 13. 11. 23).
Interessant ist die Beobachtung, für
viele «sei die Musikgeschichte irgend-
wann um 1920 stehengeblieben».

Dass die atonale Musik die Her-
zen der Menschen des 20. Jahrhunderts
nicht erreicht hat, scheint so zu sein. Ob
das die Konzertbesucher in 50 oder 100
Jahren anders sehen?

Bei Beethoven, Wagner usw. scheint
sich die anfängliche Ablehnung sehr viel
rascher gelöst zu haben.

Walter Palmers, Sursee

TRIBÜNE

Dringlichkeit eines
Waffenstillstands
Gastkommentar
von FRANÇOISE DUROCH

Am 6. November sagte der Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen, António Guterres, der «Albtraum» im Gazastreifen sei mehr
als eine humanitäre Krise.Vielmehr sei es eine «Krise der Mensch-
heit». Tatsächlich kann man die nach dem Völkermord in Rwanda
weit verbreitete Verwendung des Begriffs «humanitäre Krise» in-
frage stellen. Gerade um dramatische Ereignisse wie jene in Nah-
ost zu beschreiben, erscheint der Begriff unzulänglich. Die Verant-
wortlichkeiten und die politischen Entscheidungen, die diese Kri-
sen verursachen, werden dadurch in den Hintergrund gedrängt,
der Fokus liegt auf den schrecklichen Folgen für die Menschen.

Der Begriff der humanitären Aktion entstand Ende des
19. Jahrhunderts und bezeichnete zunächst die Hilfe für Kriegs-
verletzte. Seine Definition wurde nach und nach erweitert und zu
einem kryptischen Begriff, der Hilfsaktionen in äusserst hetero-
genen nationalen und internationalen Gebieten umfasste. Einige
Jahre nach der Entsendung amerikanischer Truppen nach Soma-
lia, deren Bilanz sich als katastrophal erwies, bezeichnete die Uno
den Konflikt in Rwanda in einer Resolution nicht als Völkermord,
stattdessen sei der Begriff «humanitäre Krise» zu verwenden.

Daraufhin nahm die Verwendung dieses Begriffs exponentiell
zu, insbesondere durch die an den Krisen beteiligten Staaten so-
wie in den Medien. Er diente zur Beschreibung der Folgen von so
unterschiedlichen Ereignissen wie Naturkatastrophen, Epidemien,

Kriegen, Hungersnöten oder Vertreibungen. Internationale und
humanitäre Organisationen bildeten keine Ausnahme.

Auch wenn die Verwendung dieses Begriffs zweifellos den Vor-
teil hat, vor oft katastrophalen menschlichen und gesundheitlichen
Situationen zu warnen, läuft es darauf hinaus, dass die politische
Verantwortung für die Krisen, die er beschreiben soll, verschlei-
ert wird. So vereinfacht er komplexe Situationen übermässig und
lässt Kausalitäten ausser acht, die zu einem Kriegseintritt oder zum
Ausbruch einer Epidemie mit besonders tödlichen Folgen geführt
haben. Ein ehemaliger Präsident von Ärzte ohne Grenzen, Rony
Brauman, hat ausführlich auf die Gefahr des Missbrauchs des Be-
griffs «humanitäre Krise» hingewiesen. In diesem Sinne könne bei-
spielsweise eine Vergewaltigung als «gynäkologische Katastrophe»
bezeichnet werden.

Auch in Gaza kann der Konflikt nicht auf die Beschreibung der
Folgen der «humanitären Krise» reduziert werden. Zudem vermit-
telt die Verwendung des Begriffs hier eine Unmittelbarkeit und
Dringlichkeit, die weder den historischen Hintergrund des Kon-
flikts noch die Bedrohung durch eine Ausweitung des Krieges be-
rücksichtigt. Die korrekte rechtliche Bezeichnung einer Situation
mag zwar keine Aufgabe einer medizinischen Hilfsorganisation
wie Ärzte ohne Grenzen sein. Doch die absolute Notwendigkeit,
der Zivilbevölkerung in Gaza Hilfe zu leisten, darf nicht von der
Dringlichkeit eines Waffenstillstands ablenken. Es geht also nicht
darum, eine «humanitäre Pause» zu fordern, sondern um die voll-
ständige Einstellung der Kriegshandlungen. Nur so kann man der
Bevölkerung im Gazastreifen die Hilfe zukommen lassen, die dem
immensen Bedarf entspricht, und den Helfenden ein Mindestmass
an Sicherheit gewährleisten. Denn dies ist nach wie vor das Haupt-
ziel: den Schwächsten und Verletzlichsten zu helfen und Inseln der
Menschlichkeit zu schaffen. Die Verwendung des Begriffs «huma-
nitäre Krise» sollte nicht dazu führen, dieses Hauptziel aus den
Augen zu verlieren.

Françoise Duroch ist Leiterin der Forschungsstelle für humanitäre Angelegen-
heiten bei Ärzte ohne Grenzen.

Mit dem Begriff der
«humanitären Krise» werden auch
Verantwortlichkeiten verschleiert.
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KORRIGENDUM
zz. · Im Artikel «Die Entzauberung der
Schweiz» sind zwei Sachverhalte falsch
dargestellt: Die von Jordanien einge-
brachte Uno-Nahost-Resolution wurde
von der Schweiz nicht unterschrie-
ben (NZZ 11. 11. 23). Der stellvertre-
tende Leiter der Ständigen Mission der
Schweiz in New York (nicht die Chefin
der Mission) stimmte an der Uno-Gene-
ralversammlung von Ende Oktober mit
Ja. Dies, wie auch bei der an der Sitzung
verlesenen Stimmerklärung, welche die
Stellungnahme der Schweiz ergänzte,
auf Instruktion aus Bern.

Redaktion Leserbriefe
NZZ-Postfach
8021 Zürich
E-Mail: leserbriefe�nzz.ch
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Afrikanische Migranten auf einem überfüllten Schlauchboot treiben vor der libyschen Küste im Mittelmeer. GIORGOS MOUTAFIS / REUTERS

Asylverfahren in Afrika
sind problematisch
Durch eine Externalisierung der Asylverfahren in Drittstaaten
wird die politische Sprengkraft des Migrationsthemas in Europa kaum entschärft werden.
Gastkommentar von Eduard Gnesa und Steffen Angenendt

Die Regierungen Grossbritanniens, Italiens, Däne-
marks, Deutschlands und auch Parteien in der
Schweiz haben eine Debatte überAsylverfahren aus-
serhalb Europas gestartet.DieVorschläge unterschei-
den sich in Details voneinander, teilen aber das Ziel,
durch die Auslagerung der Verfahren die Zahl von
nach Europa kommenden Flüchtlingen zu reduzieren.

Die meisten Vorschläge sehen vor, dass Flücht-
linge nach ihrer Ankunft in Europa in Drittstaa-
ten (z. B. in Afrika) gebracht werden und dass die
Asylverfahren dort durchgeführt werden. Bei der
Frage, was nach einer Anerkennung mit den Ge-
flüchteten geschehen soll, gibt es mehrere Varian-
ten:GemässigtereVorschläge sehen vor, anerkannte
Flüchtlinge im Rahmen freiwilliger Kontingente in
Europa aufzunehmen, und einige wollen die Aus-
lagerung mit Angeboten zur Arbeitsmigration und
mit Rückübernahmeabkommen für abgewiesene
Asylsuchende verknüpfen. Es gibt aber auch radi-
kalere Vorschläge, die eine dauerhafte Versorgung
undUnterbringung der anerkanntenAsylbewerber
in den Drittstaaten erwarten.

Unerfüllbare Erwartungen
Inzwischen befürworten auch einige vielzitierte
Migrationsexperten wie Gerhard Knaus und Ruud
Koopmans entsprechende Forderungen; sie wecken
Erwartungen, die nicht erfüllt werden können, und
verkennen vor allem die Interessen der Herkunfts-
und Transitstaaten.

Die Briten habenmit Rwanda einenDrittstaat ge-
funden, der bereit ist, irregulär nachGrossbritannien
eingereiste Personen nach ihrerAbschiebung aufzu-
nehmen.Diese sollen ungeachtet ihrer Herkunft und
ohne Prüfung ihres Asylantrags zuerst in Grossbri-
tannien festgehalten werden,umAsyl können sie erst
in Rwanda ersuchen. Eine Rückkehr nach Grossbri-
tannien ist nicht vorgesehen. Ein Berufungsgericht
hat das Vorgehen im Juni für rechtswidrig erklärt,
u. a.weil die Gefahr bestehe, dassAsylbewerber dort
kein faires Verfahren erhielten, Rwanda kein siche-
rer Drittstaat sei, die Sicherheit von Asylsuchenden
dort nicht gewährleistet sei undRwanda nicht garan-

tieren könne, dass eine sichere Rückkehr von abge-
wiesenenAsylbewerbern in die Herkunftsstaaten ge-
mäss völkerrechtlich geltendem «Non-Refoulement-
Prinzip» gewährleistet sei.

Das Oberste Gericht in London hat am
15. November das Urteil des Berufungsgerichts mit
der gleichen Begründung bestätigt. Im Übrigen hat
das britische Home Office die Kosten für eine ein-
zelne Rückführung auf rund 180 000 Euro beziffert.
Dänemark hat ein ähnliches Vorgehen wie die Bri-
ten vorgeschlagen, allerdings bereits ausgesetzt, weil
die EU-Kommission dagegen war. ImUnterschied zu
den Briten sähen Dänemark und Italien eine Über-
nahme der Fälle vor, über die im Drittstaat positiv
entschieden wurde.

Die Vorschläge zur Auslagerung der Asylverfah-
ren sind aus mehreren Gründen nicht realistisch –
selbst wenn es völkerrechtlich nicht verboten ist, dass
eine Person, nachdem sie ihr Asylgesuch in einem
Staat eingereicht hat, in ein anderes Land überstellt
wird, wo dann das Asylverfahren durchgeführt wird.
Die Asylsuchenden haben grundsätzlich kein Recht
auf das Stellen ihresAsylgesuchs im Staat ihrerWahl.

Die wichtigste Frage ist, ob der externalisierende
Staat das völkerrechtlich absolut geltende Non-Re-
foulement-Prinzip gegenüberAsylsuchenden,welche
unter seine Jurisdiktion fallen, einhalten kann. Dies
dürfte neben der Frage, wer die Gesuche nach wel-
chem Verfahren entscheidet, die schwierigste Frage
sein, bestehen doch erhebliche Zweifel, ob die Dritt-
staaten inAfrika alle eine flüchtlings- undmenschen-
rechtskonforme Behandlung der Asylsuchenden zu
gewährleisten vermögen.

Aber angenommen, es gäbe einen sicheren Dritt-
staat, dann stellen sich zahlreiche Fragen: Was ge-
schähe mit anerkannten Flüchtlingen? Wären euro-
päische Staaten bereit, die Resettlements durchzu-
führen, und wären es wiederum bloss einige gleich-
gesinnte Staaten wie Deutschland, die Niederlande
und die Schweiz? Was geschähe mit Asylgesuchen,
über die negativ entschieden wurde? Hat der Dritt-
staat Rückübernahmeabkommenmit Herkunftsstaa-
ten, oder bleiben diese Personen im Drittstaat?

Der albanische Ministerpräsident liess verlauten,
dass Italien Personen mit positivem und negativem

Entscheid zurücknehmen müsse. Oft wird für die
Durchführung der Verfahren das UNHCR genannt:
Hätte es die Kapazitäten, dermassen vieleVerfahren
durchzuführen, und was geschähe mitAsylgesuchen,
über die negativ entschieden wurde? Das UNHCR
verfügt bis heute nicht über Rückübernahmeabkom-
menmit Drittstaaten.Hinzu kommt,dass das Schlep-
perwesen nicht zurückgehen wird: Personen, die sich
aus wirtschaftlichen Gründen auf den Weg nach
Europa machen, werden sich kaum an den Emp-
fangsstellen in einem Drittstaat melden, weil sie mit
einem negativen Entscheid rechnen müssen.

Diese unbeantworteten Fragen führen in den
meisten Drittstaaten zu einer ablehnenden Hal-
tung. Sie befürchten, dass ihr Land für Migrantinnen
und Migranten zu attraktiv wird.Hinzu kommen die
Sorge über die mangelnde innenpolitische Akzep-
tanz, die schwierige Integration der Flüchtlinge und
die Konkurrenz zur einheimischen Bevölkerung auf
demArbeitsmarkt. Zudem erhoffen sich Herkunfts-
staaten Geldüberweisungen von in Europa erwerbs-
tätigen Migrantinnen und Migranten an ihre Fami-
lien, weshalb sie Rückübernahmen oft ablehnen.

Die jüngste erfolgloseTunesienreisederEU-Kom-
missarin in Begleitung von hohen Vertretungen aus
EU-Ländern machte deutlich, wie Staaten reagieren
würden, wenn von ihnen zusätzlich verlangt würde,
Verfahren für europäische Länder durchzuführen.
Die Afrikanische Union hat sich bereits klar gegen
Externalisierungsbestrebungenausgesprochen:Diese
seien xenophob und absolut inakzeptabel.

Eine weitere Frage betrifft die Kriterien, nach
denen ein Drittstaat für die Verfahren ausgewählt
würde: Ist auf Länder Verlass, die jederzeit ausstei-
gen können oder immer höhere Geldforderungen
stellen und so europäische Staaten erpressen kön-
nen (z. B. die Türkei)? Auch wenn das Abkommen
der EU mit der Türkei von 2016 durchaus wirkungs-
voll verhinderte, dass noch mehr Migrantinnen und
Migranten irregulär in die EU reisten (die EU be-
zahlte 6 Milliarden Euro für die Beherbergung von
3,5 Millionen Menschen aus Syrien), hatte das Ab-
kommen ursprünglich viel komplexere Ziele. Letzt-
lich hat dieTürkei keineAsylverfahren für Personen
durchgeführt, die sich bereits in einemEU-Staat auf-
hielten.Zurzeit sieht es nicht so aus, als ob die Exter-
nalisierung der Asylverfahren hinsichtlich Praktika-
bilität,Wirksamkeit und Kosten sinnvoll ist.

«Protection in the Region»
Was ist realistisch? Letztlichwerden nur international
bewährte Konzepte wie «Protection in the Region»
zum Erfolg führen: Schutz, Betreuung und Unter-
bringung von Flüchtlingen und Vertriebenen durch
internationale Organisationen (z. B. UNHCR) in
Nachbarstaaten von Ländern mit Konflikten führen
dazu, dass weniger Schutzbedürftige sich auf lebens-
gefährliche Reisen begeben.Das bedingt das Einver-
ständnis der Nachbarstaaten (z. B. Jordanien, Liba-
non,Kenya) und verlangt von den Zielländern Euro-
pas eine viel grössere Unterstützung dieser Staaten,
aber auch der internationalen Organisationen. Letz-
tere bekunden immer grössere Finanzprobleme: Sie
hatten etwa aufgrund der grossen Fluchtbewegungen
nach 2015 finanzielle Unterdeckungen von Hunder-
ten Millionen US-Dollar – mit der Folge, dass Hun-
derttausende Menschen nicht mehr versorgt werden
konnten und weiter nach Europa flüchteten.EinVor-
teil des bewährten «Protection in the Region»-Kon-
zepts besteht auch darin, dass ein rechtlicher Rah-
men und faire Standards bereits bestehen.

DieSchweiz tut gut daran,Bewährtesweiterzufüh-
ren,dasheisst:rascheund faireVerfahren,konsequen-
tenVollzug und rasche Integration von Personen mit
Bleiberecht. Die Zusammenarbeit mit europäischen
Staaten undmitHerkunfts- undTransitländern ist un-
abdingbar. Die zahlreichen Rückübernahmeabkom-
men und Migrationspartnerschaften der Schweiz be-
legen,dassVerhandlungenaufAugenhöheerfolgreich
sein können.Eine enge und koordinierte Zusammen-
arbeit zwischen den Departementen des Bundes be-
stehtbereits.Die strategischeVerknüpfungvonMigra-
tionund internationalerZusammenarbeit (Investitio-
nen vorOrt,effizienteEntwicklungszusammenarbeit,
Migrationspartnerschaften, Rückübernahmeabkom-
men,Ausbildung) kannnoch intensiviert werden.Un-
realistisch ist es, anzunehmen, dass Migrationspolitik
allein irreguläre Migration,Wirtschafts- und Finanz-
problemewie auch die Folgen vonKlimaveränderun-
gen weltweit in den Griff bekommen kann.

Das Asyl- und Migrationspaket der EU-Kom-
mission, das zurzeit mit dem EU-Parlament verhan-
delt wird, sieht keine Asylverfahren in Drittstaaten
vor. Stattdessen sollen die Schengen-Aussengrenzen
strenger kontrolliert, über aussichtsloseAsylgesuche
an denAussengrenzen rascher entschieden und abge-
wieseneAsylbewerberinnen und -bewerber schneller
und häufiger zurückgeführt werden. Zudem soll das
Schleppertum stärker bekämpft werden.Selbst wenn
noch einige Fragen – vor allem die nach einer fairen
Teilung der Verantwortung für die Flüchtlinge – un-
beantwortet sind, sollte sich die Schweiz an diesem
Regelwerk beteiligen.

Eduard Gnesa war von 2001 bis 2009 Direktor des Bundes-
amtes für Migration im EJPD und von 2009 bis 2017 Bot-
schafter für internationale Migrationszusammenarbeit im
EDA; Steffen Angenendt ist Senior Fellow der Stiftung
Wissenschaft und Politik, Berlin.

Die Schweiz tut gut daran,
Bewährtes weiterzuführen,
das heisst: rasche und faire
Verfahren, konsequenten
Vollzug und rasche
Integration von Personen
mit Bleiberecht.


